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Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach  
§§ 289a sowie 315a des HGB für das Geschäftsjahr 2017 

 
Im Folgenden erläutert der Vorstand der Scout24  AG die Angaben nach §§ 289a, 315a HGB, 
die sich im zusammengefassten Lagebericht der Scout24 AG und des Scout24-Konzerns 
finden: 
 
Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 
Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) der Scout24 AG beträgt 107,6 Millionen Euro. Es ist 
eingeteilt in 107.600.000 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag 
(Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von 1,00 Euro. Die 
Aktien sind in Form einer Globalsammelurkunde hinterlegt; der Anspruch der Aktionäre auf 
Verbriefung ihres Anteils ist ausgeschlossen. Jede Aktie gewährt gleiche Rechte und je eine 
Stimme in der Hauptversammlung. Sämtliche Namensaktien sind voll eingezahlt. 
 
Direkte oder indirekte Kapitalbeteiligungen, die 10 % der Stimmrechte u ̈berschreiten 
Zum 31. Dezember 2017 sind folgende Kapitalbeteiligungen in Höhe von mehr als 10 % der 
Stimmrechte am Grundkapital bekannt gewesen: Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, 
Vereinigte Staaten von Amerika, 10,03 %. 
 
Aktien mit Sonderrechten 
Alle Aktien gewähren gleiche Rechte, Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse 
verleihen, gibt es nicht. 
 
Stimmrechtskontrolle bei Kapitalbeteiligungen von Arbeitnehmern 
Soweit Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und ihre Stimmrechte nicht selbst ausu ̈ben, 
bestehen keine Vereinbarungen zur Stimmrechtskontrolle. 
 
Ernennung und Abberufung der Vorstandsmitglieder, Satzungsänderungen 
Die Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder erfolgt gemäß § 6 Abs. 2 der 
Satzung der Scout24 AG durch den Aufsichtsrat. Die weiteren Bestimmungen hierzu 
ergeben sich aus den §§ 84 und 85 AktG. Alle Satzungsänderungen bedu ̈rfen eines 
Beschlusses der Hauptversammlung mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln des 
auf der Hauptversammlung vertretenen Grundkapitals. Es gelten die §§ 179 ff. AktG. 
Änderungen, die nur die Fassung betreffen, können gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung vom 
Aufsichtsrat vorgenommen werden. Insbesondere ist der Aufsichtsrat berechtigt, die 
Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des 
Grundkapitals aus dem in § 4 Abs. 6 der Satzung geregelten Genehmigten Kapital 2015 oder 
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus 
dem Genehmigten Kapital 2015 anzupassen.  
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Befugnisse des Vorstandes zur Ausgabe oder zum Rückkauf von Aktien 
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates bis zum 3. September 2020 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 
50,0 Millionen Euro gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen 
Namensstückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Den Aktionären ist dabei ein 
Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können gemäß § 186 Absatz 5 AktG auch von 
einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder 
Absatz 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen 
ganz oder teilweise auszuschließen: 
 

 wenn die neuen Aktien gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG gegen Bareinlagen zu 
einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis der bereits bör-
sennotierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet und der anteilige Betrag der 
nach § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 
Aktien am Grundkapital zehn von Hundert (10 %) des Grundkapitals zum Zeitpunkt 
der Eintragung dieser Ermächtigung in das Handelsregister oder zum jeweiligen 
Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung nicht übersteigt. Auf diese Begrenzung 
sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Wirksamkeit dieser Ermächti-
gung bis zum Zeitpunkt der Ausübung der jeweiligen Ermächtigung in direkter oder 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre ausgegeben oder veräußert wurden. Ebenfalls anzurech-
nen sind diejenigen Aktien, die von der Gesellschaft aufgrund von zum Zeitpunkt 
der jeweiligen Ausübung der Ermächtigung ausgegebenen Wandel/Optionsschuld-
verschreibungen ausgegeben wurden bzw. noch ausgegeben werden können, so-
fern die Wandel/Optionsschuldverschreibungen nach dem Wirksamwerden dieser 
Ermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch die Gesellschaft oder 
ihre Konzerngesellschaften ausgegeben wurden;  

 
 fu ̈r Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere um die neuen Aktien 

Dritten beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen anbieten zu können; 

 
 fu ̈r Spitzenbeträge; 

 
 zur Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und Arbeitnehmer und 

Mitglieder der Geschäftsführung nachgeordneter verbundener Unternehmen, im 
Hinblick auf Arbeitnehmer auch unter Wahrung der Anforderungen des 
§ 204 Abs. 3 AktG; 

 
 um Inhabern von Wandel- oder Optionsrechten bezogen auf Schuldverschreibun-

gen, die von der Gesellschaft oder deren nachgeordneten Konzernunternehmen 
ausgegeben werden, ein Bezugsrecht zu gewähren. 
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Insgesamt darf der auf Aktien, die auf der Grundlage des Genehmigten Kapitals 2015 unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden, entfallende anteilige 
Betrag des Grundkapitals 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung. 
Auf die vorgenannte 10 %-Grenze sind diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung 
von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten oder einer 
Wandlungspflicht ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die 
Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben worden sind. 
 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten 
der Durchführung von Kapitalerhöhungen, insbesondere den Inhalt der aktienbezogenen 
Rechte und die allgemeinen Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen. 
 
Im Rahmen des Börsengangs wurde von der Ermächtigung in Höhe von 7,6 Millionen Euro 
Gebrauch gemacht. 
 
Durch Beschluss der Hauptversammlung der Scout24 AG am 8. Juni 2017 ist der Vorstand 
ermächtigt, gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG eigene Aktien in Höhe von insgesamt 10 % des im 
Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung oder, falls dieser Wert geringer ist, 
des zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals 
zu erwerben. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung betrug das Grundkapital 107.600.000 
Euro. Diese Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen einmal oder mehrmals ausgeübt 
werden und gilt bis zum 7. Juni 2022. Der Erwerb von eigenen Aktien darf (1) über die Börse 
oder (2) mittels eines öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots oder (3) durch Einsatz von Derivaten (Put- 
oder Call-Optionen oder einer Kombination aus beiden) erfolgen. 
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Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kon-
trollwechsels in Folge eines Übernahmeangebots stehen 
Eine wesentliche Vereinbarung des Konzerns, die unter der Bedingung eines 
Kontrollwechsels steht, ist das zum 19. Dezember 2016 unterzeichnete Facility Agreement. 
Ein Kontrollwechsel liegt vor, wenn ein Anteilseigner 30% der Anteile erwirbt. Das Facility 
Agreement ermöglicht es den einzelnen Kreditgebern im Falle eines Kontrollwechsels unter 
zusätzlichen Voraussetzungen ihren Anteil an dem Kredit innerhalb einer vorgesehenen 
Frist von zehn Tagen nach Bekanntwerden des Sachverhalts geltend zu machen. 
 
Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft mit den Mitgliedern des Vorstandes 
oder Arbeitnehmern, für den Fall eines Übernahmeangebots  
Derartige Entschädigungsvereinbarungen existieren nicht. 
 
 
München, Mai 2018 
Scout24 AG 
 
Der Vorstand  
 
 

             
Gregory Ellis              Christian Gisy 


